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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung

Elektrokleinstfahrzeuge
Halterverantwortlichkeit
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Halter und Fahrer sind für den betriebs-
sicheren Fahrzeugzustand im Straßen-
verkehr verantwortlich.

BayObLG 
VM 1980, 76
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Die verletzte Vorschrift beim Halter eines 
mit Mängeln behafteten Fahrzeugs ist nicht 
die einzelne Beschaffenheits- oder 
Ausrüstungsvorschrift sondern immer nur 
§ 31 II StVZO i.V.m. § 69a V Nr. 3 StVZO.

BayObLG VRS 57, 379
KG VRS 111 (2006), 449
OLG D´dorf NZV 1991, 39
OLG D´dorf VRS 74, 224
OLG Hamm VRS 61, 305
OLG Köln VRS 70, 305



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
4

Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Wer als Fahrer ein Fahrzeug in Betrieb 
nimmt, das einer Beschaffenheits- oder 
Ausrüstungsvorschrift nicht entspricht, 
verstößt unmittelbar gegen die jeweilige 
Vorschrift i.V.m. § 69a III StVZO.

BGH NJW 1974, 1663
BayObLG VRS 57, 380
Lippert VD 2017, 204
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Gemäß § 23 I S. 2 StVO ist der Fahrzeug-
führer für die Vorschriftsmäßigkeit und 
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs verant-
wortlich.

• § 23 I Satz 2 StVO tritt als Auffangtat-
bestand hinter die Beschaffenheits- und 
Ausrüstungsvorschriften der StVZO zu-
rück. HKD, 

Rn. 38 § 23 StVO m.w.N.
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Ist der Halter gleichzeitig auch Fahrer des 
mit Mängeln behafteten Fahrzeugs, so geht 
die Verletzung der §§ 32 ff. StVZO und des 
§ 23 I Satz 2 StVO dem § 31 II StVZO vor.

• Fahrerverantwortlichkeit vor Halter-
verantwortlichkeit

HKD, 
Rn. 18 § 31 StVZO m.w.N.
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Definition: Halter
• Halter ist, wer für eigene Rechnung 

das Fahrzeug gebraucht, nämlich die 
Kosten bestreitet und den Ver-
wendungsnutzen zieht und die Ver-
fügungsgewalt darüber besitzt, die ein 
solcher Gebrauch voraussetzt. 

BGH 
NJW 1983, 1492
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Definition: Halter
• Halter ist, wer tatsächlich, vornehm-

lich wirtschaftlich über die Fahrzeug-
benutzung als Gefahrenquelle so 
verfügen kann, wie es dem Wesen der 
Veranlasserhaftung entspricht.

BGH NZV 1992, 145
BGH NZV 1997, 116
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Definition: Halter
• Wer in diesem Sinne verfügungs-

berechtigt ist, ist auch dann Halter, 
wenn die fixen Kosten der Fahr-
zeughaltung von einem Dritten ge-
tragen werden, auf dessen Namen das 
Fahrzeug zugelassen ist.

OLG Hamm 
NZV 1990, 363
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Definition: Halter
• Die erforderliche Verfügungsgewalt ist 

gegeben, wenn der Benutzer des 
Fahrzeugs Ziel und Zeit seiner 
Fahrten selbst bestimmen kann.

OLG Karlsruhe
NZV 1988, 191
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Mieter vs. Vermieter
• Nicht jedes mietweise Überlassen des Kfz 

beendet die Haltereigenschaft, insbesondere 
dann nicht, wenn der Vermieter hieraus 
wirtschaftliche Vorteile zieht.

• Stärkstes Abgrenzungskriterium ist der 
Zeitraum, für den das geschieht.

• Grundsätzlich besteht kein Verlust der 
Haltereigenschaft bei Vermietung für nur 
wenige Stunden oder wenige Tage.

MüKo-StVR II, 
Rn. 26 zu § 7 StVG
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Mieter vs. Vermieter
• Der Vermieter eines Kfz verliert die 

Haltereigenschaft bei einer nur 
vorübergehenden Gebrauchsüber-
lassung (hier: 1 Tag) regelmäßig nicht.

BGH
NZV 1992, 145
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Mieter vs. Vermieter
• Der Vermieter bleibt neben dem Mieter 

(Mithalter) Halter des gemieteten Kfz, 
wenn es sich um eine mehrtägige 
Urlaubsreise ins Ausland handelt.

OLG Hamm
ZfS 1990, 165
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Mieter vs. Vermieter
• Der vorübergehende Verlust der Sachherr-

schaft bedeutet für den Vermieter nicht, 
dass er nicht mehr Halter ist. 

• Der Vermieter verliert die Haltereigenschaft 
nur dann, wenn das Kfz seinem Einfluss-
bereich völlig entzogen ist –wie bei längerer 
Mietdauer- und der Mieter alle anfallenden 
Kosten trägt und sich das Kfz an einem 
entfernten Ort befindet.

VG Braunschweig VD 2012, 123
VG Hannover 29.10.2010
BayVGH 15.03.2010
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Halterverantwortlichkeit
• Verantwortlichkeit für den Fahrzeugzustand

• Mieter vs. Vermieter
• Zwar gibt es keine Einschränkungen hin-

sichtlich der Mietdauer, des gewählten 
Fahrtziels oder des Anlasses.

• Die Verleihfirmen aber definieren das sog. 
Bedienungsgebiet selbst. Die Tretroller 
dürfen dabei über das Konzessionsgebiet 
hinaus genutzt, dort jedoch nicht abgestellt 
werden. Durch sog. Geofencing sind be-
stimmte Verkehrsflächen einschließlich 
Parkzonen indiziert. 
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Halterverantwortlichkeit
• Halterverstöße

• Der Halter darf die Inbetriebnahme eines 
Elektrokleinstfahrzeugs […] nicht anordnen 
oder zulassen, wenn das Elektrokleinst-
fahrzeug die Voraussetzungen des § 2 I 
eKFV nicht erfüllt.

• Typgenehmigung
• Versicherung
• Fabrikschild
• Technik

§ 2 IV eKFV
§ 14 Nr. 3 eKFV
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Halterverantwortlichkeit
• Halterverstöße

• Der Halter darf die Inbetriebnahme eines 
Elektrokleinstfahrzeugs […] nicht anordnen 
oder zulassen, wenn die Betriebserlaubnis 
nach § 2 III eKFV i.V.m. § 19 II StVZO er-
loschen ist.

• Bkat Nr. 236a
• TBNR 602154

§ 2 IV eKFV
§ 14 Nr. 3 eKFV
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Halterverantwortlichkeit
• Halterverstöße

• Auch ohne vordefinierte BKat-Nummer liegt 
dennoch eine OWi i.S.d. § 14 eKFV vor.

• Teilweise existieren jedoch bei Fehlen 
der BKat-Nummer eigene TBNR.

Göhler, OWiG
Rn. 28 zu § 17 III OWiG

TBNR 6/2023
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Halterverantwortlichkeit
• Halterverstöße
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Halterverantwortlichkeit
• Kostentragungspflicht

• Der Halter hat auch die Kosten gemäß § 25a 
StVG zu tragen.
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